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Zivilgeometer bei der k. 1.:. S.tatthalterei ernannt worden. Seine Verd:enste haben 
durch die \ erleihung des Zivilverdienstkreuzes 2. J..:lasse Anerkennung gefunden. 

. In seinen Arbeiten war S k r b e k von einer peinlichen, fast pedantischen 
Gründlichkeit. . ·ein \Vesen war :iußerst gewinnend. Infolge seines lauteren Cha
rakters, seiner �uten Eigenschaften war er allgemein beliebt. S k r b e k's einziger 
Febler \rar ·eine �roße Bescheidenheit. die ihm auch cinigemale zum Schaden 
gereichte. 

Die irdischen Überreste wurden nach Pardubitz, wo er die Kindheit mit 
seinen Eltern verbracht hatte, überführt und dort beige.setzt. 

Sein Name wird im Herzen aller fortleben, die Gelegenheit gehabt haben, 
ihn pers··nlich zu kennen. Er wird auch uns als ein mustergiiltiger Geodät und 
Bahnbrecher auf Jicsem Gebiete in warmer Erinnerung bleiben. 

I� oh r e  r. 

Standesfragen der Österreichischen Geometerschaft. 
II. 

Erwiderungen aus den Kreisen beh. aut. Zivilgeometer 
auf den Auschußbericht vom 6. November 1917 der Grazer Technischen Hoch

schule betreffend die Geometerstandesrragen. 
1 .  ----..... 

Die technische Hochschule in Graz, bezw. Herr Diplom-Ing. Prof. Klingatsch 
hat auf \ eranlassung der Grazer Ingenieurkammer im •Ausschußbericht• mm 
6. No\· mber 191 i zu <len grundlegenden, den Geometerstand betreffenden Fragen 

tellung genommen, \\"O�auf eine Erwiderung und zwar vom Standpunkte der 
Zivilgeometer schon deshalb notwendig erscheint, da die Veranlassung hiezu von 
einer lngcnieurkammer ausgegangen ist, welche unter anderen auch die· Interessen 
der ihr angehörigen Zivilgeometer zu vertreten hat. 

· · 

Die Grazcr Ingenieurkammer scheint diese ihre PHicht sehr gewissenhaft zu 
nehmen indem sie in deren Ausübung sogar die Unterstützung der technischen 
H chschule aarufl· wenn die darauf erfolgte Stellungnahme zu Gunsten der Zh•il· 

geometer ausgefallen wäre, so würde das Unternehmen der Ingenieurkammer -

als freundschaftliche Handlung - umso höher zu werten sein, da aber das 
Gegenteil der Fall ist, so liegt die Vermutung nahe, daß die Ingenieurkammer 

sich denn doch gescheut hat. gegen ihre eigenen Mitglieder· öffentlich aufzutreten 

und diese so gründlich abzutun, wie dies Prof. Klingatsch besorgt -bat.· 
Die Grazer .Ingenieu1 kammer ist, durch diesen ihren Schritt, überdies in 

Widerspruch geraten mit dem 1. Ingenieurkammertag, an welchem u: a. die Aus· 

gestaltung des geodätischen Kurses �eschloßen w.urde: un�. we�ters �!t
. 

dem 

l. Kammerpr�Lsidententag. an welchcn:i sie dem f ngcmeurhtel fur die geodahschen 

Kürslcr zugestimmt hat. 
· 

Die Zi,rilgeometer haben sich der Ingenieurkammer nicht aufgedrängt, sondern 

·nd im Gegenteil bewogen worden, in diese einzutreten, und zwar unter Ver·
. :�recbungen, die sich später nicht erfüllt haben. Die Zivilgeometer haben infolge 
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dessen verlangt, daß die zu errichtenden_ Kammern, Ingenieur- und. Geometer
kammern lieißen sollen, wozu man sich aber nicht recht entschließen konnte. 

Die Zivilgeometer sind also gut genug für die Kammer Arbeit und Beiträge 
zu leisten un<l überdies ihre einzige und ohnehin karge Verdienstmöglichkeit mit 
<lem B;;tuingenieur zu teilen, sie sind aber nicht gut genug dazu, daß die Kammer, 
der sie angehören, auch nach ihnen benannt, oder aber ihnen dieselbe einheit
liche Standesbezeichnung gew1ihrt werde, selbst dann nicht, nachdem die auf doo 
lngenieür-TiteJ bezugnehmende kaiserliche Verordnung hiefür die allenveitesten 
Grenzen gezogen hat. 

Den Zivilgeometern will man sogar die Fähigkeit absprechen und die· 
Möglichkeit benehmen zu einer Entwicklü�g, wie sie die Zeit erfordert und 
worauf selbst der unbedeutendste Stand ein Anrecht hat. 

· 

Auf den eigentlichen Inhalt des gegenständlichen Ausschußberichtcs über� 
gehend, fällt vor allem und unwillkürlich der Umstand auf, daß gerade jene 
Anstalt, aus deren Schoße diese ausgemachten· Stief�inder der Technikerschafr ,. 

h�rvorgehen, und ausgerechnet jener Lehr.er, der innen am nächsten stehen müßte, 
es unternimmt, die Kluft zwischen ihnen ·und ihren_Berufsnai:hbarn ·nicht nur zu 
vertiefen, sondern ganz unüberbrückbar gestalten zu wollen und dies in einer Zeit 
von so gewaltigen sozialen Umwälzungen, die eine.1\Iilderung der gesellschaftlichen 
Gegensätze zum Ziele hat und in der höhere Kulturaufgaben zu erfüllen wären, 
besonders von der Hochburg der. Wissenschaft, der technischen Hochschule. 

Wenn Prof. Klingatsch mit demselben Eifer und derselben Gründlichkeit 
nach Momenten g_esucht haben würde, die zu Gunsten des Zivilgeometers sprechen, 
so hätte er bestimmt ebensoviele gefun�en, als er. dagegensprechende zu'stande-
gebracht hat. 

· 

S_o zieht er auch die Vergleiche hinsichtlich der Studien �nd der ange
wandten beruflichen Tätigkeit grunds�tzlich immer nur nach jener Richtung, nach 
welcher der Zivilgeometer nicht standhalten kann, nämlich mit dem Bauingenieur, 
und nicht mit jenen, die dem Bauwesen weniger verwandt sind und insbesondere 
nicht mit allen jenen , die in der sonst sehr weitumgrenzten kaiserlichen Verordnung 
Berücksichtigupg gefunden haben. . · 

Diese Verordnung hat die Technikerschaft gewissermaßen nach dem Bildungs� 
grade gesichtet und hat auch solche mit Mittelschulbildung .einbezogen, es kann 
daher_ nicht als Anmaßung betrachtet werden, wenn die Zivilgeometer dasselbe 
anstreben . 

Daß diesem Stande auch solche angehöreri, die den heutigen· - für den 

Werdegang bestehenden. - gesetzlichen Bestimmungen nicht vol l entsprechen, 
ist doc� nur ein vorüberge4ender Zustand, wie ihn jeder Beruf in seiner Ent
wic�lung unvermeidlich mitmacht, das kan·n· aber kein genügender Grund sein, 
diesem Stande $las Tor, durch welches er den Weg seiner natürlichen u·nd zeit-
gemäßen Entwicklung finden. soll, so unbarmherzig zuzuschlagen. 

· 

.. Prof. Klingatsch behauptet, daß der Zivilgeometer weder die tedinische · 
' „·. 

Vorb_ildung, .noch die praktische Betätigung eines Ingenieurs. habe. 
Der Ausdruc1' Ingenieur \vurde allerdings abgeleitet vom Bauwesen, u. zw. 

ursprünglich vom
. 

�rieg-Sb_au.wesen; .inf?lge der Entwicklung der Techni�, be'zw. 
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der betreffenden Schulen, haben sich aber verschiedene Fachgruppen gebildet, 
die je nach Bedarf einen läng-eren oder kürzeren Studiengang durchmachen und 
auf <lie sich der ursprünglich ausschließlich dem Baufache eigentümliche Ingenieur
titel übertragen hat. So gibt es für die einzelnen an den Hochschulen bestehenden 
Fächer bereits acht Fachingenieure, wovon manche mit dem Baufach gar nichts 
rn tun haben, jedenfalls aber weniger wie der Zfrilgcornetcr; warum soll es also 
nicht auch Vermessungsingenieure geben, wie dies in-

dem fiir Österreich sonst 
rnrbildlichen D eutschen ffoiche und in der Schweiz bereits der Fall ist� 

Dies wäre umso natiirlicher, als innerhalb der einzelnen Fächer sich ganz 
bestimmte Gebiete immer mehr absondern (spczialisirren). Diesen Sondergebieten 
kommt das Vermessungswesen, zumal in seiner angestrebten Ausgestaltung nahe 

genug um bei einigem guten \Villen glcichgcwcrtet zu werden und dadurch 
auch das Beisammensein in der l..:ammer zu rechtfenigen und zu einem natür
licheren Zustande zu machen. 

Der Zivilgeometer handhabt das Instrument, also das sichtbare Attribut des 
Ingenieurs und die Mathematik - die grundlegende Fachwissenschaft des Inge
nieurs - ist gewissermaßen sein tiigliches Brot; zu seinen Befugnissen g ehört 
es auch die ersten Voraus. etzungen zu allen bautechnischen Unternehmungen zu 

liefern, durch Ermittlung der horizontalen Lage und durch Erforschung der Höhen
verhältnisse, er besorgt weiters die Aussteckung aller für ilen Hochbau nötigen 
Grundrisse, sowie die zu <len Tiefbauanlagen erforderlichen Fluchtlinien, wie 
ßahntrassen, Tunnelachsen u. dgl. 

Prof. J\lingatsch meint allerdings, Jaß hiezu der Zi\'ilgcometer übertlüssig 
wäre· durch die bereits erwiihnte Sonderung der einte 11 11 echnischen Fächer 
wird aber eine Arbeitsteilung umso notwendiger, und tats;ichlich handhaben die 
Bauingenieure das Vermessungswesen nur als Notbehelf, ausgenommen diejenigen, 
die ausschließlich <lavon leben. 

Ich glaube, daß die Bauingenieure auf die Verrichtung dieser Vorarbeiten 
gerne ,-erzichten würden, insbesondere wenn sie dadurch die im Lehrplan hiefür 
,·eranschlagte Zeit für andere, ihnen wichtigere Flichcr er�brigen können. 

Prof. Klingatsch gibt selbst zu, daß •d a s  Ve r m e s s u ngs w e s e n ·im 
u n m i t t e 1 b a r s t e n Z u s a m m e n h a n g e m i t d e m F a c h g e b i e t e d e s 1 n g c
n i e u r  s ste h t • und "ei ters « d aß s i c h d i e  Fa c h  g c b i e t e d e s  B a u  i n  g c

n i e u r  s m it d e m V e rme s s u n g s  w e s  e 11 a m  eh e s t e n  ber ü h r e n•, allerdings 
benützt er diesen Umstand aber wieder nur zu Cngunsten des Zivilgeometers, 

indem er hierin die Möglich ·eit emes unlfüfugten Wettbewerbes und eine Gefalir 
für das c P � b 1 i k u m• erblickt; diese, dem Zivilgeometer gegenüber nicb' gerade 
wohlwollende Auslegung, bezw. Befürchtung, wird jedoch durch den § 2 drr 
\i erordnung vom i. Mai 1 9 13 überff üssig und insbesondere da nn, sobald das 
..\u�chließlichkeil�recht Gesetz wird. 

Daß ein Lehrer Ja Publikum vor seinen eigenen Schülern schütze� will 
ist jedenfalls neu, denn sonst pflegt er diese - selbst wenn sie nur Geometer 

�ind - mit seinem Wohlwollen auch in <las praktische Leben hinaus zu geleiten 

und indem er sie zu braven und tüchtigen i\Ja nner n macht, schützt mittelbar 

un<l am besten auch das Publikum. 
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Die Ilegriindung der Stellungnahme gegen eine Ausgestaltung des geo-
dätischen Kurses· ist erfüllt v<;>n der Furcht, daß der Zivilgeometer. dem Bau
ingenieur dadurch zu nahe kommen könnte, denn er: "verfolgt ängstlich das 
Semester-Zahlenverhältnis und erschrickt förmlich vor. der Gleicltung, welche 
zustande kommt, \,·enn die Studiendauer für den Bauingenieur um_ zwei Semester 
g-ekürzt und für den Geometer um dasselbe vermehrt wird, und z\var es o g a r  
11 u u 8-6 = 2; diese •g e r i ng e Spann u ri-g• ist dem Prof. Klingatsch geradezu 
unerträglich, sie 1\'äre aber dann umso begründeter, denn eine allfällige Abkürzung 
der Studiendauer des Bauingenieurs geht unvermeidlich auf Kosten des Lehr· 
planes, -und -zwar des für ihn weniger wichtigen Teiles, das ist das Vermessungs
fach, in welchem· Falle dann ein nach jeder Ri'chtung beschlagener Zivilgeometer 
umso notwendiger wird, um das Bauwesen sachgemäß zu unterstützen und diesem· 
sozusagen in die Hand arbeiten zu können. Für die Ausgestaltung ·des· geo
diitischen Kurses ist aber nicht das Semester-Zahlenverhältnis maßgebend, sondern 
die Frage der Notwendigkeit und es ist nicht .einzusehen, warum eine allfällige 
Abkürzung der Bauingenieur-Studieri der Geometerstand entgelten und deshalb 
im Rückstande bleiben soll. � --=--

Das gcsammte Vermessungswesen -in der Hand tüchtiger Fachleute ·zu 
vereinen, w äre aber nicht nur ein Vorteil für d;is Bauwesen und die betrellendc 
Fachwissenschaft selbst, sondern auch für die Öffentlichkeit und überdies ein 
dringendes Bedürfnis der durch die gegenwärtigen Ereignisse geschatforiei{ Ver-. 
hältnissc, in welchen ·die vollste Ausnützung der vorhandenen Arbeitskräfte durch 
zweckmäßige Arbeitsteilung aus volkswirtschaftlichen Gründen· und das Vereinen · 

der vorhandenen Verdienstquellen in ·dazu berufene und kontrollierbare Betrielfo 
aus fiskalisc:hen Gründen eine umso größere Notwendigkeit ge\vorden ist. 

Ein strenger Haushalt mit den vorhandenen Verdienstmöglichkeiten 'd urch 
g-erechte Verteilung derselben \\ ird nach dem Kriege ebenso notwendig sein, wie 
dies gegenwärtig hinsichtlich der vorhandenen ·Nahrungsmittel der 'Fall ist; 
Ja s Ve r e i n e n me h r ere r Bef u ghi's s e  i n  e i n e r  Han d w i r d  aus d'i e s e m  
zw i n g e n d eh Gr u n d e  i n  Hi n kun f t  d a h e r  un h a l t b a r  s e i n, e bcns'<i 
d a s  E r t e i l e n  e i ner B e f u g n i s  a n  s o lch e, w e l cbe'·e i ne - a u s  iHfe n t· 
1 i c h  e n Mitt e 1 n bes o 1 d e  t e - St e l 1 u n g b e k 1 e i d e n. · . 

Die weitere Befürchtung des Prof . Klingatsch, daß infolge des vorerwähnter] 
Semester-Za hlenverhältnisses wenige das Bauf ach, dafür aber ·viel mehr das 
Vermessungsfach ergreifen würden, \reil cdcr Öffe n t l i c h k e i t  g e g e nü b e r

. 

d a s sel b e  e r r e i c h-t ,..,,.i rd>, ist nicht zu verstehen, denn wenn dann nur mehr 
zwei Semester darüber :i.um Bauingenieur nötig sind, so wird im Gegenteil 'der 
Studierende sich doch eher dazu entschließen können, und für seine beruflichen 
Rechte ist aber nicht maßgebend, was er der Öffentlichkeit gegenüber zu sein 
s c h e i n t, sondern was er dem Gesetze gegenüber tatsächlich · i st. 

· 

Die Behauptung ferner, daß der Zivilgeometer mit. dem, was er. an der 
Hochschule lernt, im praktisclien, beruflichen Leben unter allen Umständen sein 
Auslangen lindet,' läßt sich ohne,rei�ers widerle'gen. Prof. Klingatsch- selbst macht 
dies jedoch überfiüßig, indem er im folgenden Käp. IV. sagt: c . • .  · d aß .n.a c h  
Absch l uß d e r  l e l!rpl a nmlißigc n Stud i e n· d'e m  G-eom e t e r  Ge l e g e n-



heit zu w e i t e r e r  Ve rt i efung un d  zu S p e zi al stud i e n  i n  ei nzel n e n 
Geb i e t e n d e s V e r m c s s u n g s ,,. es c n s g e g c b e n wer d e n so 11., wo aber 
insbes ondcrs dem li\·ilg-eometcr, der das am notweralig-sten braucht, diese Gelc

g-enhcit werden soll, das sagt er allerding5 n ic h t, weil er dann unvermeid lich 

auf ei ncn dre ijährigen 1': urs stoßen würde. 
�achdem Prof. Klingatsch die Geome ter, \reiche sich dem Ingenieur unge

bührli ch nähern wollen st renge auf ihren Plat7. 7.urückrenriesen hat, glaubt er 
fiir diese nun a uc h etwas tun zu sollen, hat aber h iefür zu wenio- übricmclassen /:) 1::1!:> • 

denn das was er bringt, ist nicht neu , und was 11eu \\'iire, ste h t im Widerspruc h 
zu ein ander . So spric h t er z. B. mm gesetzlichen Schutz des Geometertitels für 
die geod �itischen Ki.irsler und gleich darauf auch für solche, die keine einschlli 

gigen Studien haben, sondern cci n e  ac h tj ä h r ig- e V e r w e n d u n g i n  d i e sem 
Fa c he, und zwar i n  se lb s t �i n d i g e r oder leite nder Stellung• nach

weisen; dadurch aber würde unvermei dl ich das eintreten , was er an anderer 
. 'teile und aus dem :;!eic h en G runde selb s t befürchtet, nfünlich daß der Geometer
stand auf seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren würde, den man ih m heute 
noch nicht verzeihen kann, und aus dem herauszukommen er sich seit Jahr

zehnten abmi.iht. 

Was in diesem � apitel hinsichtlich der Staatsgeometer gesacrt wird, fallt 
außerhalb des Rahmens der vorliegenden Erwiderungen und ist . ache der hievon 
unmittelbar Betroffenen. 

Auch auf das, wa · Prof. Jo.;:Jingatsch iiber die Autorisation zum Zi,·ilgeometcr 

anführt, 'ist nicht viel zu enridern, \reil er �·iiber nichts neues sagt es c rübrig-t 

daher nur einen \\ iders pru ch festzustellen, der ihm auch an dieser Stell e in die 

Feder geraten ist, und zwar empfiehlt er zue rst die strengste f<. in h altung der 
einsc�lägigen gesetzlichen Bestimmungen und findet gleich darauf ce i n  b e r  e c h· 
ti g t e s Stre ben• darin, daß •Kr i e gste il ne h m e r n  d i e  Mögl ichke it 
e i n e s  Wi rku ngsk r e i ses i m  Ve r m essu ngswese n v ers c h a fft w i r d•, 
allerdings knüpft er die vorerwähnte ßefiirchtung daran. 

Ich habe darauf verzichtet, auf den gegenständlichen Bericht Punkt für 
Punkt einzugehen, sondern habe mich der Kürze halber nur auf das Wesentl ic h e 

beschränkt und hoffe, daß diese meine Erwiderung in jenen Kreisen und a n  
jenen maßgebenden Stellen, für welch e sie bestimmt ist, einige Beach tung und 

der Gegenstand selbst eine wohhrnllcnde Aufnahme und eine streng sachliche 

- Beurteilung finden wird. 

Daß Professor K lingatsch als Bauingenieur und nur als solcher fühlt, kann 
nich1·geleugnet werden, doch ollte er als ein l\Jann, der in der Wissenschaft einen 
Namen hat, vorurteilsfreier sein und als Leh rer seinen . 'chülern mit g le ichem 

W hlwollen gegenüber stehen, gleichviel ob sie nun 1 0  oder 4 Semester h aben. 
Er hat damit d r Grazer lngc11icurkammer vielleicht einen Gefallen getan. 

aber den Kammern im Allgemeinen keinen guten Dienst erwiesen , denn da In· 

gcnicu re und Zivilgeometer einmal beisammen sind, so ist es notwendig, daß 
sie sich zu friedlicher und gedeih licher Arbeit linden und es ist Pflicht der In

genieure , hiczu da. ih rige beizuf rag n, insbesonders da die Zivilgeometer über 
ihren ausdrü klichrn Wu11sch in die Kammer eingetreten sind. · 



Es wäre von jenen eine unfreundliche Tat, wenn sie es jetzt die Zivilgeo
meter entgel ten Jassen . wollten, daß sie sie nicht aus verwandtschaftlichen Ge
fühlen herangezogen" haben, soD,dern nur um dur�h. die höhere Mitgliederzahl die  
Kammern überhaupt möglich uiid lebensfähig· iu· machen. , . 

Es \\'äre daher richt iger, wenn die G'razer'Kamirier sich mit  ihren .Mitgliedern 
selbst  auseinandersetzen und trachten · würde, zu einem gedeih1ichen Ende zu 
kom men , denn es wäre ein u O\rürdiger und auf die Dauer un'niöglidier Zustand, 
einem Hause anzugehören und zum Haushalt beizutragen, wo · man sich nicht mi t 
zu Tische . setzen, sondern dr�ußen i n · der Küche essen soll .  

Die ·Zivilgeometer wollen in  ihren Bestrebungen - nochmals sei es gesagt -
<lern Bauingenieur von seinen Rechten nich ts wegnehmen, ·denn · selbst wenn sie 
es wol l ten ,  könnten sie es gar n icht .  . 

Die Gegensätze innerhalb der Technikerschaft n icht zu verschärfen; sondern 
im Gegen teil auszugleichen, daran ;hat ab�r · diese selbst das größte Interesse, 
damit sie sich auch im Frieden a_uf -jener Stufe erhält, auf '\\1elche sie sich im 
K riege . selbst gestellt hat u n d.welche ilrr -auch gebührt. Da5 kairn 'aber nur erreicht 
werden durch einen festen Zusammens. hlutr,'"" bezw. durch bedinglirigslose Solidarität, 
woran es bisher grundsätzlich gemangett- ·hat.  

Die 'Zivilgeometer werden ehrlich IJ:.emüht se in , das .ihrige dazu beizutragen, 
insbesonders sobald sie in  i hren Kammergenossen Freunde erblicken durfen ; dies 
ist i n  anderen Kammern bereits der Eall, so i n  der niederösterreichischen Kammer, 
woran ein großer Vcr�ienstanteil ihrem Präsidenten gebührt. · 

. Mit besondere·r Fnude und Dankbarkeit darf festgestellt werden, daß auch 
an höherer und maßgebender Stelle dem ZiviJgeometerstand : mit · aufrichtigem 
Wohlwollen begegnet wird und dieser wird seinerseits gewiß alles tun , um das 
auch zu rechtfertigen.  

W i e n , im Jän ner 1 9 1 8. Ing. Josef S p e l l a k. 
b. a. Zivilgeometer und Kammerrat der

· 
n.-ö. lng.-Kammer • 

• • 
.. 

2: 
Durch die kaiserliche Verordnung � 9_1 7  wurde die Berechtigung z.ur Füh

rung der Standesbezeichnung c lngenieur • in Oesterreich festgelegt. . Diese Be
rechtigung wurde den Absolventen von Fachabteilungen mit 2 Staatsprüfungen 
an Hochschulen technischer Richtung ohneweiters und für die Zukunft ausschließ
lich zuerkan n t. ln der Uebergangszeit wird nach § 3 der Verordriung der;Jngenieur
t i tel auch an solche ehemalige Hörer <;lieser · Fachabteilungen verliehen, welche 
zwar nich� beide Staatsprüfungen abgelegt haben, sich aber eine gewisse Zeit
spanne in selbständiger oder lei tender Stellung befi nden, und · nach § S :in 
Absoly'enten von gewerbli chen · oder fachlich diesen gleichstehenden Mittelsthtileri. 
technischer Richtu'ng, wenn si� ebenfalls . eine ·gewisse Zeit der Praxis nachweisen 
und eine derzeit leitende Stellung auf technischem Gebiete einnehmen. !Jie 
kais. Verordnung 1 9 1 7 nimmt also zumindestens für die Uebergaogszeit den 
Standpunkt . ein, daß die' Standesbe�eichnuog c lngenieur• kein · akademischer 
Titel ist, sondern ciue selbständige ode·r lei tende, technische Bestätigung ··des 
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Trägers beze ichnet . In der Folg-e wurde auch diese Standesbezeichn ung an 
zah l re iche ehem al ige l iewerbcschülcr tcd111 isd1cr l� i ch tung, welche in  der Ind ustrie 
oder sel bst als Bau meister fa t ig si nd ,  ,·erl iehen, während über d ie Zuerken nu ng 
desselben an lh· i lgeo meter, welche Zwangsmi tglieder der Ing-en icurkam mern sind,  
noch i m mer )leinu ngsvcrschieden heit  herrscht. Die meisten Ingenieu rkam mern , 
sowie ein Großtei l  der prak t isch fä tigen Ingen ieure i m  engeren Sinne  haben sich 
sc hon mit R ücksicht auf das große Entgegen kommen der kais.  Verordn u ng 1 9 1 7  
an die .-\ bso l \·en te n von tech n ischen Mittelschulen für d i e  Berech t igu rw der ;-, 

Zi,· i lgeome ter m i t  nac hgew iesenem Hochschulstudium zur Fü hrung d ieser Stan des-

beze ich n u ng erk lärt.  Uiesen Standpunk t hat auch das k. k. M in isterium für 
öffe n t l iche  .A rbe i ten eingenom men u n d  hat  n unmehr für jene Z ivi lgeome ter , welche 
<l icsen ."tudicnnachweis nicht erbri ngen kön n en , die Wohlmeinung- der I ngen ieur

kam mern eingehol t .  Die Kam mern haben darüber verschiedene G u tachten abge
geben u n d  ist daher d i ese Frage noch n i c h t  gek lärt . Die Ingen ieurkammer für 
" te iermark und K iirnten  stü tz t aber ihr Gutach ten auf ei nen Ausschußbeschluß 

des Professoren-Kol legiums der Grazer techn ischen Hoc hschule rnm 6. Noc 1 9 1 7, 

we lch er e i n e n  viel  we i tgehen deren S tan dpunkt  e i n n im m t  un d im Widerspruch 
m i t  der bcr�i 1s  se i tens d es k .  k .  M i n ister iums für öffent l iche Arbei ten gep fl ogen en 

Praxis ü berh aup t al len Geometern d ie Fül1 rung der Standesbeze ichnung c l ngen ieu r a 

abspr icht ,· sowie den von Prakt ikern u n d verschiedenen Hochschullehrern ver
langten Ausbau der geodät isch en Kurse ablehnt .  Dadurch wird e in e ansch einend 
gck t:irte Frage wieder a u fgero l l t  u n d  können vom S tandpu n k te der prak t ischen 

z i,· i l;.;c metcr aus d i ese Ausfü hru ngen des A ussch u ßberich tes nicht unwider

sproch en b l ei ben . 

Der Bericht  behandel t : ----..... 

1 .  Die Frage der Zuerkennung der Standesbezei c h n u ng d ngen ieu r • an 
d ie Geometer. 

2. Die Frage der .'chaffu ng einer neuen 1 3eze i c tmu ng . Jngcn i eur für das· 
Vermessu ngswesen • .  

3 .  I J ic  Frage der Ausgestal tu ng der twe ij iih r igen geod �i tischcn 1\ u rsc zu 
Fachschu len m i t dre ijähriger � t ud icndaucr u n d  zwei Staatsprii fu ngen . 

.J. Die Frage der E i n füh rung der gese tzl ich gesch ü tz ten S tan dcsbczeichnun� 
c Geometer • . 

.J .  Die NP twen cJ igkeit der strengen E in ha l tung der Bestimm ungen für die  

Autorisat ion der Zi vi lgeometer. 

lu Punkt : 1 . 
iJie Ablehnung des I nge n ieurt i tels für Geometer wird damit  begründet,  daß 

na h § 5 der kais. Verordnung 1 9 1 3  betre ffen d die Zi viltech n iker die Bcze ic lrnu ng 

. J ugenieu r •  n ich t dem ihnen zugewiesenen Wirkungskre is en tspreche und auch der 

� 5 der kais. Verordn ung 1 9 1  i n i ch t au f  d ie  Geometer anwendbar se i .  Die 

Geometer hätten weder die teclm ischc Vorbi ldung noch den Wirkungskreis des 

Ingenieurs. 

In  erster Lin ie  i · t zur Behan d lu ng dieser Frage erforder l i ch , einmal die 

prak tische Tätigkeit genau zu  u mschreiben, welch er Bezeich nung Ingenieurarbei t 

zukom m t .  Was ist also ei n Ingenieu r ?  
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Als Ingenieur wird nach allgemein übl icher Weise der selbständig geistig 
schaffende und arbeitende Techniker beze ich �1et, dessen · Tätigkeit über den 
!\ahmen der H i l fsarbei ten hinausgeht· und ein entsprechendes i\faß von fachlichen,  
theoretischen und praktische1d {enntni�s.en zur Voraussetzang hat .  Die technische 
Wissenschaft ·ist ab�r · heute so umfangreich, . daß: sich jede.r···Einzefoe in der 
Praxis e i nem Spezialgebiete . zuwenden muß, um · . auf · diesem die. ·nö'tige Vol l-
korn menhc i t zu erlangen. · , · ' : · 

1 • 

Nach ·§ 5 der Verordnu.ng · 1 9  i ·J · st�h�n aber d.em Zivilgeoincter · Projektie-
r u ngcn und· Vermessungen jeder Ari i n horizontaler . und ,;ertikaler Richt.ung auf 
dem Venncssungsgebiete zu , · also selbslänJ'ig·e . leit�nd'e .4.rbe.i t�n le'chhischer 
l� ichtung u n d  woh l kein l<'achmann wird · be�t'rei tetJ \vol l,en. u�1d können; . �aß 
beispielsweise d ie A usführung einet größe�en ·Tfülngulierti ng m i t  an�chließender 
S tad tvermessung oder Geländeaufnahme großen · S�i _les „(ür _andere· Zw�cke", ' d ie 
Durchfü hrung an Trassierungsarbei ten und Absteckung YOll 0' aahnen, Kanäle1i , 
Straßen u. s. w. auch die Bezeichnung :1ngeniCµrarbei t ·im obigen Sinne ver
die nen .  Umsomehr gil t  dies von- d.e!l PrDj eliti�rung-Sarbei ten für Stadtregulie
rungspläne u rid  Parzellierungen,  Zusammeii leg.�geri,  'Liniertführpn -gen un� anderen 
zuständigen Planu ngen .  Sind ja i n.sHesonders ini JJeutsc.he'n Heiche wiederhol t 
d ie Stad tverbauungspro]ekte von Landmessern m i t  den ersteh Preisen ausge
zeichnet wol'den .  Anderersei ts w i rd auf Gru d des § 5 der kais. Verordnung · 
1 9 1 7  .der I ngen ieurti tel gerade vielfach an solche ehemal ige. tech nisc.hc Mittel

sch üler verl iehen , welche ke i neswegs im ,\,irkl ichen Sinne -als Jngenieµre täfig · 

sind , sondern als ·F abriksbesitzer oder Leiter, �nternehme�,·· B�uin�ister; ja sogar 
als Vertreter techn ischer Bedarfäartikel , die in der v·erordnung verlangt� selbst.ändigc 
oder leitende Stell ung bekleiden .  Auf dieser Sei te l iegt also · eher :eine Schädigung 
des Anseh ens dieser S tandesbezeichnung. Gewiß gi bt es Zi\1ilg-eo.meter, welche 
ein eng begrenztes Tätigkeitsfel d  haben und_ wie die k.  k. Evid�nzhal tungsbeamten 
n iemals größere technische Arbeiten durchfuhren, aber eberisowe.n ig kommt ein 
Großteil  unserer Ingen ieure i m  engsten Sinne i i�  "Folge ihr�r dienst l ichen S�ellung, 
während ihrer ganzen Berufslaufbahn dazu, selbständige Neuplahung�n. v�rz�nehmcn. 

• J ' I • • 

Was das Hochschu lstudium betrifft, um.faßt der · heu t�ge g�?��tjsche K�rs · 

alfordings nur zwei Jahre, was bei der Stu.n denredu�tion auf ein Semester· natur
gemaß . ein bedeutend geringeres Vorlesungsstund�nausmaß . erg�ben . .  muß, . wie 
Fachschulen mit vier bis fünf  Jahr�n Studiendauer, dafür .soll er eben nur die 
.abgeschlossen e  Spez ialbi ldung · in  ein�m aber: dafür \,· ichtigen und �elbständigen 
Fach� der Ingen ieurwissenschaften geben. Da nach · der kais., Verordnuqg vom 

Jahre 1 9 1 7 �as Wort ,ngenieur keinen akademischen .. ��n�· ?d�r G rad, · sonde,rn . 
einen Stand bezeich net , kann aber die kürzere Studiendauer kein Hin dernis für 

· dessen Verieihung bilden. . 
. 

. 
. . , 

' . . 

Daß der § 5 der kaiserlichen Verordnung 19 1 7  · auf  die Geometer· anwend
bar is t , ; wurde vom. k. k. M in isterium für . öffen tl iche Arbeiten bereits en tschieden 
und ist dies wohl auch selbstverständlich, da es eine n iedrige Selbsteinschätzung 
wäre, die Ausbildung ei 1.1es technischen Hochscltulku.rses i� seine� · Fache · für 
geringer zu . ha l ten , al� die einer technischen Mi t te lschu le in i hrem; 
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lu Frage : 2. 
Mi t  dies�n. Ausführungen zu Pu n k t 1 h a l te ich den Nach"·e is für erbrach t 

daß die prakt ische Titigke i t des Zi vi lgeometers m i t  !�ech t als Jngcn i cu rarbci ; 
bezeichnet  wird . . In  der Verordnung \•om Jahre 1 9 1 3  ist ohnehin ein e  we i tgehen de 
Fach tren nung der Ingen ieurgruppen durchgeführ t u n d  daher n ich t einzusehen 
waru m gegen die Bezeichnung • Ziv i lingen ieur • . für das Verm essungswesen Hindcr� 
n issc bestehen sollen.  Die Zivi lgeome ter si n d  Zwangsmitglieder der Ingenieur-· 
J.:am mern, h aben deren Lasten u n d  Pflichten zu t ragen u n d  haben -auch tatsäch 
l ich den Heweis erbrach t , daß sie gern e u n d  freudig zum gemeinsamen Gede ihen 
m i tarbei ten . Waruni verwe igert man ihnen  a lso das Hecht der S tandesbezeich
n u ng- � Der Ausschu�berich t des Grazer Professoren-Kol l egiums sprich t di e ßc

fürch tui:ig aus, daß dan n Verwechslungen . sei tens der ße,·öl keru ng u n d  L'eber
gritfe i n  dac; Tät igkei tsgebie t der ü brigen Ingen ieurgat tungen möglich seien.  
Diese Befürch tung ist überflüssig. Durch die Verordnung 1 9  J 3 si n d  d ie Ucfug
n is�e der ei nzelnen Zivi l tech n ikerga t tu ngen genau u.mschrieben . 

Es haben sich au ch bis jetzt in  der Prax is kei nerlei ßeschwenlen in dieser 
H insich t ergeben , dafür aber leidet der  Ziviltech nikcrstand i n  erster L in ie u n ter 
der Konkurrenz der nicht  au torisierten u n d  n icht  en tsprechend vorgebildeten 
Techn i ker, woru n ter naturgemäß d ie ehemal igen techn ischen �I i t telschü ler, welch e 

· jetzt' zwar den Ingenieurti tel aber keine Au torisation .erlangen können , in  erster 
Linie gehören. Dieser Standpun kt wird auch von den meisten Kammern in 
entgegenkommender Weise anerkan n t  und könn ten die Kammern bei Einführung 

d ieser Bezei ch nung durch E i n hei l l tch  ·e i t  nach :\ußen und Ausscheidu ng dieses 
Reibungspunk tes im Innern n ur dabei  gewi n nen . 

7.u Frage : 3. 
Die Erkenn tnis. i

'
st  eine  allgemeine, daß mit  dem geodätischen �urse i n  

se in er heutigen Form e i n  M ißgriff .getan wurde. E r  u m faßt ledigl ich d i e  theo
ret ische und prak tis.che Ausbi ldung im reinen Vermessungswesens, das Studium 
des Gru ndbuchrechtes und Katastralwesens und seh r wen ige enzyk lop1id ische 

Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsken n tn isse. Dies genügt woh l für den Dienst 

bei den staatl ichen Verm essungsbehörden , für Neuv�rmessung un d Evidenzhal tung 
des Grundsteuerkatasters!) _Der Zivi lgeometer ist aber bei der geringen �a.h l  
der rei nen Arbeiten fü r  Grun dbuchzwecke , die i h m  bei der befug t�n u n d  unbe

fugten Konkurrenz (Parzel len teilu ngsnovelle, Staatsorgane u. s! " . ) übrig �leiben, 
gezwungen und auch berech tigt , alle ibm n ach § 5 der Verordnung 19 1 3  zu

stehenden A rbeiten auszuführen. Ich will  davon nur bei läufig Stadt lage- . und  

Regulierungspläne, Eisenbahn- und S traOen-Vora�bei ten u n d  -Sch.lußvermessung�n, 

Vorarbeiten und Sehfußvermessu ngen für Wasserbauten oder Bergbau l iche Zwecke 

anführen .  Zu allen diesen Arbeiten s ind aber gewisse theore tische Kenntnisse üpcr . 

Art und Zweck der Bauwerke nöt ig. Ebenso m uß der in  Diensten von Bah n- ,  Landes-, 

Herrschafts-, oder anderen . Aem tern �tehende Vermessungstechn i ker u nbcd i�gt 

mindestens die Grundzüge der entsprechenden Baufächer wisse n ,  genau so wie 
--

•1 nie Verelnslelra11r II.lt In der l�tzren Nummer dargele1r, daß die gegenwärtige hochschul

mllllre Ausbildung der Geometer den Anforderanren bei den sta:itlichen Verme11W1pbehörden 'nicht 

� P i e  R e d :at t l o a  •. . geaurt. 
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7.. l3. der Bau i ngen ieur enzyklopädisch de·n . Maschinenbau . braucht. Eine . Er
wei terirng der Studienpläne für Vermessungstechriiker · ;ln  dieser Hinsicht ist" daher 
unbedingt nötig. · Ob die Lösung · durch den bestrittenen· 'Ausbau des : geodäti- . 
sehen Kurses in ein e  dreijährige Fachabteilung ·odef auf andere Weise, w'ie · et\\;l\ 
Angl iederu ng an die Ku l turtechn ik geschieht, . \vobei · -entsprechende ·Studien- · und 
Prüfungsordnung einen Eintritt in  den staatl i chen . ·Evidenzhalturigsdienst schon 
nach zwei Jahren ermöglichen könn ten, ist �ine Frage, die die belitlfenen Hoch
schulbehörden im Einvernehmen mit 'dem Unterrichtsministerium nach Anhören 
der Praktiker zu l ösen . hätten. Jedenfalls aber wird der Ausbau des · geodätischen 
Studiums n ich t  wegen d.es Titels Ingenieur gefordert, ·wie der Grazer Bericht 
anzunehmen schein t, sondern im Gegenteil , das Studium muß wegen der prak
tischen Anforderungen ausgebau t werden,  und die Standesbezeichnung· c lngeni�ur :t 

gebü hrt dem selbständigen autorisierten Verinessungsteclinilcer vdrt ·v<friiherei�: 
Gerade durch den�Weltkrieg,:_ wird das Bedürfnis· nach · wirklich tücli'tig:en� Fach
män nern ein al lgemeines�wetden. Für die Uebergangszeit uiid die ersten, · Friedens
jahre . sind · die ifl!. �Grazer · Aussgmßberich te erwähnten · Studien�bküll!'ngeii und 
Prüfungserleich terungen �er ·technischen Fachschul�n · gewil,I ber�chtigt: . Di�s 
kann aber auch beim Verm essµngstechniker in B�rücksiChtigqng �etogen \\·erd�n, 
ohne sich für die �ukunft festzulegen.  Dabei ist  noch : nicht envi�seri, „ ob die 
künftige Entwickelung n icht noch viei weitgehendere Fachtrennung�n des tech-
n ischen Hochschulstudiums einmal nötig macht. : · 

Zu Frage : 4. • · , �"'.° • 

Der Ausschuß deS' Grazer Professoren-Kollegiums befairW9ft�f di,e Schaffung 
ei ner st.aa.tlich geschützten Standesbezeichnung ·c Geometer, ,  ·�•eJ�he d�� .Hörern 
des geodätischen Kurses sofort nach abgelegter Abschlußprüf�ng · (Stß_�tllprüfung) 
den übrigen Vermessungstechnikern nach achtjährig.er Tätigkeit in  f��lich s�lb- · 

ständiger oder leitender Stelle zuerkannt  werden soll. Dies w�re all�rdings eirie 
gewisse _Entschädigung für den Ingenieurtitel.. Der Zivilgeo��ter 

. 

Jllit .zurück
gelegtem Hochschulstudium ist aber in Folge seiner ·Tätig��it \l�seret J\nsicht 
und · der bereits bestehenden Übung des 1': · k'. Min .. f. öff�t\.tl;;·· .4fh

.
�j

.
t�h nach, 

auf Grund der kais. Verordnung 1 9 1 7 bereits berechtigt, 'die1StaP,d��b�?eif�iuii.i� 
c lngenieur1 zu führen. Der staatlich geschützte Geometertitel ist ' j�tzt zupiinde'st 
für ihn überflüssig. · Die Wirkungeµ d�r · kais. Verordnu�g. ���1 �nd. ·��hl an 
und für sich erst ·abzuwarten und wäre dann erst zu erwäg�n, o� ' ���) !?·taatlich 
geschützte ' Beieichnungen · für verwandte · ·F�cbgrüpp'en · nötig:: uffll-Z\\·ei;�4i�nlich 
sind.  Mit Recht wir<l abet im· Aüsschußbericht - die 'Sch�-ffunJ '.·'�iner. �{ed�f«:Ö 
Vermessungskategorie für .untergeordn.ete· Zw�cte Ct�s , Staats:; ·  �O� �i�i�iiilfs
üienstes · befürwortet. Dies führt aber unserer Meinung nach logi��tierw,eis.e ium 
' Verß!essungsingenieur • mit Hochschule an �ie leitende Stell� und.ded'.c Geometer � 
oder wie er sönst genann t. werden· mag, an . die .'untergeordnete, �hrilich .dem 1V er
h:iltnis zwischen Landmesser und Feldmesser i'n einigen 'deut�chen Bun�e8st��ten. 

Zu Punkt : 5. ' 

' 

· · . 

' 

Derselbe hat mi t  der . Standesbezeichnung · • .Ingenieur., im ·eigentlichen 
Sinne n ichts .. zu tun� Es s�ll aber nicht u nterlassen . . w�r�en„ ·zu "'i>etonen, · . daß 
die Zivilgeometer es in allererster Linie lebhaft begrüßen werden,· wenn liürch 

'· 
' 
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kü nft iKe strenge Eii1h�l l tu n g  der ·1Jrlifu11g-svorsc11 riften  bei der Autorisation dem : 
bisherigen Zustan d e ,  wo zum Nachte i le · dieses Standes manchen· m i t  Nachsi cht 
der Vors tu d ien und K e n n t n isse ihre  Befugnisse Ye r l iehen worden si n d ,  e in m a l 
gr ü n d l ich· gebrochen · wir.d.  Von ihre r  :-;ei t e  ist dann bes t i m m t  kei n e  Schädigung 
des A n sehens. der Bezeichnung : « I ngenieur • zu fü rch t en .  

Tepl i t z-Schönau,  a m  24 .  Dezember 1 9 1 7 .  
' • I n g- .  K arl F r a n z e J i ·n Zi ,· i lgcomet cr  

Vermessungsoberl;ommiss:ir c1 er · A .  T .  E.  G .  

\'orstandsmitgl ied d e r  dl'utschen S�ktion c! e r  I n g  - li:ammer f .  <l .  l\gr. Br1hmen. 

„ 

Bem�rkung zu ·der · Erwiderun!J der Vereinsleitung 
betreffend . d ie. Beschlüsse. d e s  Professorenkol legiums d e r  Grazer Technischen  

Hochschule  vom s� November 1 9 1 7  . . 
Der gefert igte .R edakteur muß zu sei nem Bedau e rn  gest ehe n ,  daß e r  d i e  

rnn. :der  Verei nsle i tun g. rerfaßte E rn ideru n g  7.U d e n  Beschl üssen der  G razer 
Techn ischen Hochschule  .vom 6 .  November 1-9 1 7  v i e l  z u  s p ä t  : rn f m c r k s a m  
gelesen hat u n d  muß erklären , . daß er- jen eti Stel len derselben ,  d i e  sich au f den 
Lehrpl an des  G eodätischen Kurses u n d  au f die Ausbildu n g  der Geometer  an d e r  

Technisch en Hochsch ule i n  Graz b eziehen . n ich t zu stim men k a n n ,  \\'e i l ihm seh r 
genau bekan n t ist,  i n  welch anerke n n enswerter \\ eise s ich Prof. K 1 i n  g a t s c h 
u m  d i e  A usgestal tung des , Leh rplanes se i 4=  seiner· Beru fung nach Gr'az · · ( i 899) 
verd i e n t  gemacht  h a t  ,u n d  w i e - aufopferung-svol l er fiir d i e  Ausbildung d er Ge�
m eter von j eher t ät i g  ist,  u n d : der Cnte·rze ichnete  es daher aufrichtig beklagt ,  
daß w m  Teil  durch. sei n " Verschulden . Pröf„ - K 1 i n  g a t s c.h ei n e u nverd i�n t e  
Kränkung erfahren hat.  . 1 .  • •  D o'I e f a. I .  · 

---__;_ _ ......__ 1 

·vereins- -und Personalnachrichten .  

1 .  Vereinsangelegenheiten. 

Zum „lngenieur"-Titet A' l le · Kollegen von der X: ·Rar1gsklasse :wfw:ir ts ,  
welche um die  Zuerkennung. der Berecht ig-ung zus: Fiihrung der Standesbezeichnung 

dnien ieur> a_.!!.! G r_!!n cl l� � ·5 er kais: Verordnung vom H „ März 1 9 1 i, R.-G.-�I. Nr. 1 30,  
noch nicht  eingeschrit ten sind , wer�en im eigenen . I n teresse aufgefordert, ihre Qc!such� 
ehestens beim : M in isterium fii r öffentliche A rbe iten in  W ien d i r e k t  einzubr ingen . 

Den mit 2 Kronen · gestempelten A ns
.
i.tchen sind beizuschl ieße'n :  

1 .  Tauf� chein , . 
2 .  das Zeugni:; iiber «lie mit Erfolg abgelegte Staat�priifung a n  emern Kurse zur 

Heranhildung von Vermessungsgeometern , : 
-

3 .  eine amt l ici1e Bestätigung der vorgesetzten Finanz-( Landes· ) Direktion üher den 
Dienstcharakter des Bittstel lers, sowie iiber eine mindestens achtjiihrige prakt ische Ver· 
wendung im Staatsdienste. Eine Befii rwortung der vorgesetzten BehGrcle ist  nur in jenen 

Fällen niitig, in  welchen nicht Yol l e  Studien 1iachgewiesen werden . 
Die Belege unterl iegen,  soferne sie nicht schon gestempel t s ind,  der  Stempelpflicht 

von 5 0  Heller pro Bogen. 


